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heitliche Anknüpfung an das Recht des Absturzorts denken.-'''t den Imeressen der Herstelleraber durch ein efnheidiches Sachrecht h.nreichend genügt .st und da der Ort eines Luftverkehrsunfalls für alle Beteiligten unabsehbar ist, scheint den Flugzeuginsassen allenfa Is eine An̂upfungan das Recht im Registrierungsstaat des Flugzeugs zumutbar. Konstruktiv ließe sich die unter-Lhi'dliche Anknüpfung für Bodenopfer und Passagiere durch eine Differenzierung von internem
und externem Erfolgsort erreichen.̂ ''̂
Schließlich bleibt festzuhalten, dass die Anwendung jedes fremdensoweit dieses mit der öffentlichen Ordnung des Staats des angerufenen Gerichts (»ordre public«)
offensichtlich unvereinbar ist (Art 26 Rom II Verordnung; § 6 EGBGB). Insbesonderezu einemvielfach gefürchteten nicht-kompensatorischen Schadensersatz durfte es vor deutschen Gerichten
damit auch bei Anwendung ausländischen Rechts kaum kommen.

3. Vollstreckung von Auslandsentscheidungen

Auch die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer GerichtsentscheWungen richten sichneben den autonomen Regelungen der ZPO vielfach nach sekundärem Gemeinschaftsrecht, multi-
oder bilateralen Staatsverträgen. Nach der Grundkonzeption deseines ausländischen Titels für die Vollstreckung regelmäßig ''"ff̂
«;«;722f ZPO zu erheben, für deren Begrundetheit keiner der in §328 Abs 1 ZI U genannten
Versagungsgründe vorliegen darf. Auch wenn die rechtspraktische Bedeutung dieses aufwendigenVerfahrens aufgrund zunehmender internationaler Regelungen zurückgeht, ist seine Kenntnisychon deThalHnverzichtbar, da insbesondere etwa im Verhältnts zum wichtigen AbsatzmarktUŜkSe vorrangigen Abkommen existieren Auch die ̂VNr 4 ZPOche Vollstreckbarkeit stehen unter dem Vorbehalt des ordre public (etwa: § 328 Abs 1 Nr 4 ZI O,
Art 34 Nr 1 EuGWO).

VI. Exkurs: Produkthaftung in der Schweiz
Dr. Heinrich Hempel, LL.M.

Schrifttum: Brehm, Roland Hausheer, Heinz/Walter, Hans Peter (Hrsg)

Rolf P. Die Produktehaftpflicht, 1999.

244 So für Mâsendelikte im Rahmen des Art 4 Abs 3 EuGWO: Spickhoff in: BambergêRoth ̂
AlSung°an den |rd"es HersfeUem̂ŜÂhe« im internationalen Luftverkehr
tind de ren Vers i cherung , 96 f f . mwN zur D iskuss ion . . ,

245 Vergleichbare Unterscheidung zwischen internem und externem Erfolgsort *1̂1

Anh zu EGBGB 38-42 Rom II 4, Rn 25, BGHZ 76, 32: gemeinsame Staatsangehörigkeit von Geschadig
246 ÊiSgruTdlfdeWerordnung (EG) Nr 864/2007 des EP und des Rates - über auf

außeivertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (»Rom II«), ABl 2007 L 1W4U, Ar
247 Zum Â'nwSngsbereich Goniiiald in: Rauscher/Wax̂enzel (Hrsg) Münchener ICommentar zur Zivil-

Prozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, § 723 ZI O Kn 5.
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D. Produkthaftung

Das europäische Produkthaftungsrecht gilt in der Schweiz zwar nicht, doch hat die Schweiz am 112
18.6.1993 in enger Anlehnung ans europäische Recht das Produktehaftpflichtgcsetz (PrHG) erlassen,
welches am 1.1.1994 in Kraft trat und seither keine nennenswerten Änderungen erfahren hat.-"̂ '̂

Art 1 PrHG hält als Grundsatz fest, dass die Herstellerin für den Schaden haftet, wenn ein 113
fehlerhaftes Produkt dazu führt, dass eine Person getötet oder verletzt wird oder eine für den
privaten Gebrauch bestimmte und verwendete Sache beschädigt oder zerstört wird. Die Haftung
am Produkt selbst richtet sich ebensowenig nach dem PrHG (Art 1 Abs 2 PrHG) wie die Haftung
für den Schaden an nicht privat genutzten Sachen (Art 1 Abs I lit b PrHG).-"^^

Haftungssubjekt ist die Herstellerin. Dies ist jede Person, die das Endprodukt, einen Grundstoff 114
oder ein Teilprodukt hergestellt hat oder sich als Herstellerin ausgibt, indem sie ihren Namen, ihr
"Waren- oder ein anderes Erkennungszeichen auf dem Produkt angibt (Art 2 Abs 1 lit a
und b PrHG). Als Hersteller gilt zudem der Importeur (Art 2 Abs 1 lit c PrHG).^^° Sind mehrere
Personen ersatzpflichtig, haften sie solidarisch (Art 7 PrHG).

Als Produkt gelten sämtliche beweglichen Sachen sowie Elektrizität (Art 3 Abs 1 PrHG). Land- 115
wirtschaftliche Bodenerzeugnisse sowie Erzeugnisse aus Tierzucht, Fischerei und Jagd gelten nur
unter eingeschränkten Voraussetzungen als Produkte (Art 3 Abs 2 PrHG). Als fehlerhaft gilt das
Produkt, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die man unter Berücksichtigung aller Umstände zu
erwarten berechtigt ist. Zu berücksichtigen sind insbesondere die Art und Weise der Präsentation
des Produkts, der Gebrauch, mit dem vernünftigerweise gerechnet werden darf, sowie der Zeit
punkt, zu dem das Produkt in Verkehr gebracht wurde (Art 4 Abs 1 PrHG). Art 4 Abs 2 PrHG
hält ausdrücklich fest, dass ein Produkt nicht allein deshalb fehlerhaft ist, weil später ein verbes
sertes Produkt auf den Markt kommt.

Die Herstellerin haftet nicht, wenn sie nachweist, dass sie das Produkt nicht in Verkehr gebracht 116
hat, das Produkt im Zeitpunkt der Inverkehrsetzung nicht fehlerhaft war, das Produkt nicht für
den Verkauf bestimmt war, der Fehler auf verbindliche hoheitliche Vorschriften zurückzuführen
ist oder der Fehler im Zeitpunkt der Inverkehrsetzung nicht erkannt werden konnte (Art 5
Abs 1 PrHG).^ '̂ Die Herstellerin eines Grundstoffs oder Teilprodukts haftet zudem nicht, wenn
der Fehler durch die Konstruktion des Produkts oder die Anleitungen der Herstellerin dieses
Produkts verursacht worden ist (Art 5 Abs 2 PrHG). Schäden bis CHF 900 sind vom Geschädig
ten selber zu tragen (Art 6 PrHG).̂ ^^ Eine Wegbedingung der Produkthaftpflicht ist nicht möglich
(Art 7 PrHG).

Die Verjährungsfrist für Produkthaftpflichtansprüche beträgt drei Jahre und beginnt mit dem 117
Zeitpunkt zu laufen, zu dem der Geschädigte von sämtlichen haftungsrelevanten Elementen
(Schaden, Produktfehler, Herstellerin)-̂ ^ Kenntnis hat oder haben müsste (Art 9 PrHG). In jedem
Fall verjähren die Ansprüche zehn Jahre nach der Inverkehrsetzung des Produkts (Art 10 PrHG).

248 Bundesgesetz über die Produktehaftpflicht (PrHG), SR 221.112.944. Fellmann in: Honseil/Vogt/Wiegand
(Hrsg) Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd 1, Vorbem PrHG Rn 1 f.; Fellmann/von
Büren-von Moos Grundriss der Produktehaftpflichc, Rn 12 f.; Fless Kommentar zum Produktehaftpflicht
gcsetz (PrHG), An 1 Rn 1.249 Vgl Fellmann in: Honsell/Vogt/Wiegand (Hrsg) Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,

i Bd 1, Art 1 PrHG Rn 8 ff.; Plüss/Jetzer Die Produktehaftpflicht, Rn 138.250 Kann die Herstellerin nicht festgestellt werden, gilt jede Person, die das Produkt geliefert hat, als
Hcrstellerin, Art 2 Abs 2 und 3 PrHG.251 Bei tierischen Organen, Geweben oder Zellen oder daraus gewonnenen Transplantationsprodukten wirkt
die Nichterkennbarkeit des Fehlers nicht haftungsbefreiend, wenn sie zur Transplantation auf den
Menschen bestimmt sind, Art 5 Abs Ibis PrHG.
t̂rägt der Schaden mehr als CHF 900 muss sich der Geschädigte einen cntspr Abzug gefallen lassen, s"ess Kommentar zum Produktehaftpflichtgcsetz (PrHG), Art 6 Rn 3; Plüss/Jetzer Die Produktehaft-

pihcht, Rn 145.3̂ Fellmann in: HonseilÂogt/Wiegand (Hrsg) Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd 1,
rt 9 PrHG Rn 3 f.; Fiess Kommentar zum Produktehaftpflichtgcsetz (PrHG), Art 9 Rn 1 ff.
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118 Eine Haftung fur fehlerhafte Produkte kann sich nicht nur aus dem PrHG, sondern auch aus dem
. gemeinen Deliktsrecht ergeben. Dies ist insbesondere dort von Bedeutung wo die Voraus
Zersrön!n P'-HG nicht erfüllt sind. zB bei einer Lchädigung 0̂ ^unr̂ n^ nf"ir r Gebrauch bestimmten Sachen. So wird ein Lufffahnunternehmen allfaliige Ansprüche gegen den Hersteller des Luftfahrzeugs nicht auf das PrHG

SiÄÄ-r £ ?;=|x Ä™ r ™
^ L r L ̂  ̂ |lgememe Haftungstatbestand setzt auch die Geschäftsherrenhaftunt. Ai.widerrechtliche Zufugung eines Schadens voraus. Nicht verlangt ist dagegen ein Verschulden

fnsr der Geschäftsführer seinen Sorgfaltspfl4L bei deriwahTind̂S OR "h" Personals nicht nachgekommen ist.«̂  Die Praxis zu An 41d 55 CR hat ber̂ts vor dem Inkrafttreten des PrHG die Haftung für fehlerhafte Prodi,WtPimmer mehr einer Gefahrdungshaftung angenähert, indem äußerst hohe, um nicht zu sagen-
iSs" " '® ' ' " " " ■* " " "

119 Schheßhch kann sich eine Haftpflicht für fehlerhafte Produkte nicht nur aus Deliktsrecht sondernaus Vertrag ergeben. Hier finden sich häufig Einschränkungen der Hafm̂dTe fu aTh f̂"
die außervertraghchen Anspruchsgrundlagen gelten.̂ ŝ ® maitun̂ , aie u u auch fur

V I I . Exkurs: Luftfahrtrechtliche Bezüge der Produkthaftungsrichtlinie in Österreich
Martina Flitsch

Produkthaftungsgesetz

HWer E/ori.« Pro;uktbeola"hfufg"Rü;-kruT"nd"'̂^̂^̂^̂^̂
2iot1äw™?nTMkh^ "-dLh des Produkthafmngsge l̂.Ttt

R ^ ä o i p L l , l ^ e h e r .

254 Oftinger/Stark Schweizerisches Haftpflichtrecht Bd 11/1 StA Rn i7ff. c l j ■ lt im/ /
255 ̂  Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd i', ArtTl OR Rn 3°ff ̂rthe" HaSfltht^T 'Bi ^ o}LSl/W Schweize-p echt, Bd II/l, §16 Rn 41 ff.; Schnyder in; Honsell/Voet/Wieeand CHrse) Basler
7CZ o P"vatrecht, Bd 1, Art 41 ORRn30ff. ^ g ( g)

Vogtmkea"d7Hrrâ ^̂ ^̂ ^ Bd 6, Art 55 Rn 55 ff.; Schnyder in: Honsell/7 i ;7 R L - TT I Schweizer ischen Pr iva t recht Bd 1 Ar t 55 GR Rn 16ff« 1 '̂82 ff i HomeU/auch das t!rte.l des iLdesSsT?.".B̂Tm
258 Brehm in. Hausheer/Walter (Hrsg) Berner Kommentar, Bd 6, Art 41 GR Rn 230 ff.
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